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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ist während meiner Tätigkeit als Geschäftsführer der 
 öffentlich-rechtlichen Abteilung des Instituts für Informations-, Telekommunika-
tions-und Medienrecht (ITM) entstanden. Sie wurde im Sommersemester 2023 
von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster als Disserta-
tion angenommen. Rechtsprechung und Literatur befinden sich auf dem Stand 
von Mai 2023. 

Zu außerordentlichem Dank bin ich meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. 
Bernd Holznagel, verpflichtet. Die Zeit am Institut war lehrreich, prägend und 
außerordentlich abwechslungsreich. Wertvoll waren vor allem die tiefen Ein-
blicke in die deutsche und europäische Medienpolitik, etwa die gemeinsame 
Sach verständigenarbeit im Ausschuss für Kultur und Medien des Landtags Nord-
rhein-Westfalen, in deren Rahmen auch die Idee zu dem Dissertationsprojekt 
entstand. Vielen Dank für die Betreuung dieses Projekts.

Herrn Prof. Dr. Thomas Hoeren danke ich für die Erstellung des Zweitgutach-
tens und die darin enthaltenen Anregungen. Vielen Dank auch dafür, dass Sie das 
ITM zu einem so großartigen Ort gemacht haben und viel Spaß in den nächsten 
Jahren ohne Abteilung II. Es sei auch Herrn Prof. Dr. Fabian Wittreck und Herrn 
Prof. Dr. Oliver Lepsius für die angenehme Durchführung des Kolloquiums 
 gedankt. Den Herausgebern, Herrn Prof. Dr. Karl E. Hain, Prof. Dr. Nikolaus 
Peiffer und Herrn Prof. Dr. Christian von Coelln danke ich für die Aufnahme in 
die Schriftenreihe „Medien- und Kommunikationsrecht“. Horst Röper danke ich 
für seine Einführung in die Welt der lokalen Medien in Nordrhein-Westfalen. Dr. 
Peter Niepalla und Holger Postel danke ich für prägende erste Berufsjahre bei 
der Deutschen Welle in Berlin, die mein Interesse am Rundfunkrecht geweckt 
haben. Florian Rzepkowski und Darren Grundorf danke ich für die gemeinsame 
vordigitale Zeit beim Lokalradio und der lokalen Literaturzeitschrift Kommuni-
kaze, die wahrscheinlich der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist.

Der fachliche Austausch am ITM und die dort entstandenen Freundschaften 
haben die Entstehung der Arbeit sehr erleichtert. Dafür danke ich ganz besonders 
Dr. Maximilian Hemmert-Halswick, Dr. Christian Schepers, Dr. Florian  Flamme, 
Dr. Daniel Arjomand-Zoike, Benedikt Freese und Justin Rennert. Danke für die 
humorvolle Zeit mit euch. Einen großen Dank schulde ich zudem Felizitas Heet 



VIII Vorwort

für ihre wertvolle redaktionelle Hilfe. Meinen Eltern und Schwiegereltern danke 
ich dafür, dass sie das Korrekturlesen übernommen haben.

Gewidmet ist dieses Buch meiner Familie, der ich nicht genug danken kann. 
Meinen Eltern und meinem Bruder danke ich für ihre unendliche Unterstützung 
und den jahrzehntelangen Rückhalt. Meiner Frau danke ich für ihre beispiellose 
Geduld, ihren großartigen Humor und die stete Motivation. Auch meinen Kin-
dern danken ich sehr. Zwar haben sie mich gelegentlich von der Arbeit an der 
Dissertation abgehalten. Aber geschrieben habe ich das Buch für sie.

Grauhöft, im Januar 2024 Jan Christopher Kalbhenn
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Fragestellung

Bereits in der 1. Rundfunkentscheidung von 1961 stellte das Bundesverfassungs-
gericht fest, dass die Rundfunkfreiheit von „fundamentaler Bedeutung für das 
gesamte öffentliche, politische und verfassungsrechtliche Leben in den Ländern“ 
sei.1 Meinungsvielfalt ist ein wichtiger Faktor für eine demokratische Öffentlich-
keit. Medien sind notwendig, um den Überblick über gesellschaftliche und poli-
tische Ereignisse zu behalten. Eine Vielfalt von Meinungen in den Medien er-
möglicht es Bürgern, bei Wahlen informierte Entscheidungen zu treffen.2 Dies 
gilt auch für den lokalen Bereich.3 In der Teilnehmerentgeltentscheidung von 
2005 heißt es:
„Für lokalen und regionalen Rundfunk gilt insoweit grundsätzlich nichts anderes als für landes-
weiten Rundfunk. Auch jener muss imstande sein, dem verfassungsrechtlichen Ziel freier, indi-
vidueller und öffentlicher Meinungsbildung in dem jeweiligen engeren räumlichen Bereich zu 
dienen […]. Diesem Ziel entspricht auch im regionalen und lokalen Bereich unter Berücksich-
tigung der dort gegebenen Möglichkeiten grundsätzlich eine gleichgewichtige Vielfalt der Mei-
nungen im Gesamtangebot des Sendegebiets […].“4

Die demokratierelevanten Funktionen lokaler Medien wurden in Studien belegt.5 
Ohne mediale Berichterstattung sinkt das gesellschaftliche Engagement vor Ort.6 
Die Beteiligung an Wahlen nimmt ab.7 Zugleich nimmt die Korruption zu.8 In 
Regionen ohne lokale Nachrichten steigen Wirtschaftskriminalität und Umwelt-

1 BVerfGE 12, 205, 258.
2 Ausführlich Holznagel, Erosion demokratischer Öffentlichkeit? VVDStRL 2008, 382, 

383 ff.
3 BVerfGE 83, 238, 324; 114, 371, 387; Hoffmann-Riem, Kommunikationsfreiheiten, 

S.  207; Holznagel, NordÖR 2011, 205, 205; ders., Vorkehrungen gegen das Entstehen von 
vorherrschender Meinungsmacht in lokalen und regionalen Medienmärkten, S.  253; Cairncross 
Review 2019, S.  88 kommt zu dem Ergebnis, dass von allen Bereichen, in denen Maßnahmen 
zur Unterstützung eines qualitativ hochwertigen Journalismus gerechtfertigt sind, die Bericht-
erstattung über die lokale Demokratie der dringendste und wichtigste ist.

4 BVerfGE 114, 371, 387.
5 Gleich/Puffer, Media Perspektiven 2019, 5, 9.
6 Hayes/Lawless, The Journal of Politics 2018, 332, 334 f.
7 Hayes/Lawless, The Journal of Politics 2018, 332, 335; Gleich/Puffer, MP 2019, 5, 6.
8 Gao/Lee/Murphy, Journal of Financial Economics 2020, 445, 466 f.; Bethea, What happens 

when the news is gone, The New Yorker vom 27.01.2020.
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verschmutzung.9 Für Kommunalpolitiker sind lokale Medien zentral für die täg-
liche Arbeit.10 Auch bilden sorgfältig recherchierte lokale Informationsangebote 
der Presse und des Rundfunks ein Gegengewicht zu den vielfaltsverengenden 
Phänomenen der Internetkommunikation.11 Vermehrt kommt es zu Desinforma-
tion, Inhalten ohne journalistische Zwischenaufbereitung und Polarisierung 
durch Filterblasen und Echokammern.12 Diese Probleme bestehen auch im Lo
kalen.13 Denn ein Mangel an lokalen Medien drängt die Bürger in die sozialen 
Medien und Messenger Apps, um Informationen zum lokalen Geschehen zu be-
kommen.14

Der lokale Hörfunk ist bei den Bürgerinnen und Bürgern beliebt und kann auf 
hohe Einschaltquoten verweisen. Zuletzt während der Flutkatastrophen im Juli 
2021 haben die NRWLokalradios ihren Wert für die Bevölkerung bewiesen. 
 Radio Wuppertal bekam für die Erstberichterstattung zur Flutkatastrophe den 
Deutschen Radiopreis.15 Auch in den Anfängen der CoronaPandemie verzeich-
neten die Sender hohen Zuspruch, denn gerade die Informationen zur Lage vor 
Ort interessierte die Bürgerinnen und Bürger.16

Um die Rahmenbedingungen für lokalen Hörfunk zu schaffen, gehen die Bun-
desländer unterschiedliche Wege. In einigen Landesmediengesetzen finden sich 
keinerlei Bezüge zu lokalem Hörfunk und es werden lediglich landesweite Hör-

9 Heese/Cavazos/Peter, Journal of Financial Economics 2022, 445, 462.
10 Fawzi/Baugut/Reinemann, M&K 2018, 22, 35.
11 BVerfGE 158, 389, 419 bezieht dies auf den Öffentlichrechtlichen Rundfunk, der aufge-

rufen ist, ein „vielfaltssicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht zu bilden“, 
indem er „authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und Meinungen aus-
einanderhalten, die Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in den 
Vordergrund zu rücken.“

12 BVerfGE 2018, Rn.  80; British Parliament, Online Harms White Paper 2019, S.  70 ff.; 
Datenethikkommission der Bundesregierung, Gutachten der Datenethikkommission 2019, 
S.  207 ff.; Reckwitz, Das Ende der Illusion, 2019, S.  10 f.

13 Ardia/Ringel/Ekstrand/Fox, Addressing the decline of local news, rise of platforms, and 
spread of mis and disinformation online, S.  1 ff.; Jerónimo/Esparza, Publications 2022, 10, 
15 ff. zu Desinformation im Lokalen als neuer Diskussionsgegenstand; Ellger/Hilbig/Riaz/Till-
mann mit einer Studie zum Rückgang lokaler Zeitungen und politischer Polarisierung; Zampa-
rutti/Jones/Tugran, Developing a handbook on good practice in countering disinformation at 
local and regional level, European Committee of the Regions, S.  4, 11.

14 Zamparutti/Jones/Tugran, Developing a handbook on good practice in countering disin-
formation at local and regional level, European Committee of the Regions, S.  4, 11.

15 Reuters, Radio Wuppertal: Nach Sendeschluss. Süddeutsche Zeitung vom 16.07.2021. 
Dazu auch Kunow/Meyer-Tippach in Die Medienanstalten (Hrsg.) Medienvielfaltsbericht 2021, 
S.  39.

16 Landesanstalt für Medien NRW, Abschlussbericht des AdhocAusschuss Lokalfunk NRW, 
S.  2; Kunow/Meyer-Tippach in Die Medienanstalten (Hrsg.) Medienvielfaltsbericht 2021, 
S.  40; Mast, AfP 2020, 191, 192.
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funksender lizenziert. Andere Bundesländer setzen im Lokalen auf nichtkom-
merzielle Bürgerradios oder geben den jeweiligen Landesmedienanstalten auf, 
lokale Belange bei der Lizenzierung und Vergabe der UKW oder DAB+Fre-
quenzen zu berücksichtigen, teilweise verbunden mit Zielvorgaben, eine be-
stimmte Anzahl an lokalen Radiosendern im Gebiet des Bundeslandes zu etablie-
ren. In Bayern und Sachsen werden lokale Radiosender mit einem gemeinsamen 
und zentral produzierten Mantelprogramm bestückt, um die Produktionskosten 
niedriger zu halten und das Ziel flächendeckender lokaler Berichterstattung zu 
erreichen. Berlin und Brandenburg setzen zur Förderung lokaler Medienvielfalt 
bereits stärker auf direkte finanzielle Unterstützung von OnlineMedien.

Gerade im Lokalen bestehen besondere Herausforderungen. Aufgrund der 
räumlichen Begrenztheit der Angebote sind die Reichweiten und die damit zu-
sammenhängenden Refinanzierungsmöglichkeiten der journalistischen Angebo-
te limitiert.17 Der Aktionsradius kommunaler Internetportale und Amtsblätter, die 
Informationslücken zu schließen, ist aufgrund der Pressefreiheit limitiert, wobei 
die Grenzen von Gerichten gezogen werden.18 Hinzu kommen die mit der Digi-
talisierung der Medien verbundene Herausforderungen. Die Internet und Platt-
formökonomie setzt die lange Zeit funktionierenden Geschäftsmodelle der Me-
dien unter Druck.19 Die Zahlungsbereitschaft für OnlineInhalte wächst nur lang-
sam,20 soziale Netzwerke und Suchmaschinen vereinnahmen einen Großteil der 
Werbeerlöse.21 Die großen Plattformen lenken die Nutzerinnen und Nutzer ge-
zielt zu den Inhalten, die für sie die größten finanziellen Vorteile bringen.22 Die 
Organisation einer flächendeckenden Informationsinfrastruktur mit lokalen In-
halten gestaltet sich daher schwierig.

Umso mehr überrascht ein Blick auf die Radiolandschaft in NordrheinWest-
falen. In Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland veranstalten 44 loka-

17 BVerfGE 114, 371, 388: „Sie sichern aber nicht, dass lokale und regionale Angebote 
überall auch finanziell tragfähig entstehen und konkurrierend so in Erscheinung treten, dass 
dies in diesem Bereich zur publizistischen Vielfalt führt.“

18 Zuletzt BGH, Urteil vom 14.07.2022 – I ZR 97/21 zum Internetangebot dortmund.de der 
Stadt Dortmund; Schwarz/Dorsch, NVwZ 2022, 1329 ff.; Degenhard, AfP 2020, 185, 186;

19 ACCC, Digital Platform Inquiry, 2019, 280 ff.; Milborn/Breitenecker, Change the Game, 
S.  24 ff.; Cage, Rettet die Medien, S.  8; aus soziologischer Sicht Nassehi, Muster, S.  323 f.

20 Wellbrock/Buschow, Money for Nothing and Content for Free?, 2020, S.  203
21 Neuberger, Journalismus in der Netzwerköffentlichkeit, S.  11 ff.; Nielsen, The Business 

of News, S.  51 ff.; Parcu et al, Monitorin Mediapluralism in the digital Age, 2022, S.  62.
22 BVerfGE 149, 222, 260; das Gericht stellt fest: „Solche Angebote sind nicht auf Mei-

nungsvielfalt gerichtet, sondern werden durch einseitige Interessen oder die wirtschaftliche 
Rationalität eines Geschäftsmodells bestimmt, insbesondere die Verweildauer der Nutzer auf 
den Seiten möglichst zu maximieren und dadurch den Werbewert der Plattform für die Kunden 
zu erhöhen.“
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le Radiosender ein Programm für ihr jeweiliges Verbreitungsgebiet.23 Nahezu 
jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt hat einen eigenen Lokalradiosender. Die 
hohe Anzahl an lokalen Radiosendern in NordrheinWestfalen ist auf das soge-
nannte ZweiSäulenModell zurückzuführen. Dieses Konstrukt wurde 1987 mit 
dem Landesrundfunkgesetz NRW aus der Taufe gehoben und weist einige Beson-
derheiten auf.24 Mit diesem „originellen“ und weltweit25 einmaligen Regulie-
rungsmodell will der Gesetzgeber lokale Medienvielfalt sichern. 

Zentral und namensgebend ist die Trennung von „Programm und Kommerz“ 
auf zwei voneinander getrennte Organisationseinheiten („Säulen“). Veranstalter 
von lokalem Rundfunk dürfen ausschließlich als Vereine organisierte und plural 
mit örtlichen gesellschaftlichen Gruppen besetzte Veranstaltergemeinschaften 
sein. Diese müssen sich für alle wirtschaftlichen und technischen Fragen einer 
Betriebsgesellschaft bedienen. Das Zusammenspiel der beiden Säulen ist ver-
traglich zu regeln, hinzu treten gesetzliche Kooperationspflichten. An den Be-
triebsgesellschaften sind regelmäßig lokale Zeitungsverlage mit 75  % und kom-
munale Träger mit 25  % beteiligt. Die UKWVerbreitungsgebiete werden ex
klusiv an jeweils einen „Monopolsender“ vergeben. Der lokale Hörfunk ist dem 
Gemeinwohl verpflichtet und muss das Geschehen im Verbreitungsgebiet dar-
stellen. Die Programme müssen wesentliche Anteile an Information, Bildung 
und Beratung enthalten und die Vielfalt der Meinungen in möglichster Breite und 
Vollständigkeit zum Ausdruck bringen. Um die Kosten im Programmbereich zu 
reduzieren, werden die lokalen Hörfunksender mit einem (zentral produzierten) 
„Mantelprogramm“ bestückt.

Nach dem 30jährigen Jubiläum des ZweiSäulenModells im Jahr 2020 
scheint es an der Zeit, eine rechtswissenschaftliche Zwischenbilanz zu ziehen. 
Als im Jahr 1990 mit Radio Duisburg der erste lokale Hörfunksender in Nord-
rheinWestfalen auf Sendung ging, entbrannte ein Streit über die Funktionsfähig-
keit des Modells. Das Modell wurde in der juristischen Debatte von der einen 
Seite als „Missgeburt“ bezeichnet,26 für andere war das Modell „innovativ und 
vielversprechend.“27 Als alternatives Modell wurde die Überantwortung der lo-
kalen Berichterstattung an den Westdeutschen Rundfunk diskutiert. Während 
sich zunächst insbesondere der Bielefelder Medienrechtler Martin Stock darum 

23 Büssow/Nieland, Das LokalfunkExperiment, S.  14.
24 Kritisch zu den parallelen Entwicklungen in den USA Foster Wallace, Moderator, S.  731: 

„Nach 1987 wurde das Radio dann aber doch ein Wirtschaftszweig wie jeder andere, und seine 
einzige wahre Verantwortung besteht heute darin, Hörer anzuziehen und zu behalten, um Um-
satz zu erwirtschaften.“

25 Bauer, Entwicklung und Bedeutung des Rahmenprogramms, S.  27.
26 Kull, AfP, 716, 722.
27 Hoffmann-Riem, Stellungnahme, LTNRWZuschrift 10/710, S.  4.
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verdient gemacht hat, die ersten „Gehversuche“ des NRWLokalfunks rechtswis-
senschaftlich zu begleiten,28 ist das Regulierungsmodell zumindest in der Rechts-
wissenschaft schnell in Vergessenheit geraten.29 Dies kann nur verwundern, denn 
das Thema lokale Medienvielfalt ist aktuell wie nie.30

Das ZweiSäulenModells und die §§  52 ff. LMG NRW wirken in Zeiten von 
Social Media und grenzenlosem Medienkonsum wie ein Fremdkörper unter den 
medienrechtlichen Regelungen.31 In keinem anderen Bundesland wird ein derart 
hoher regulatorischer Aufwand betrieben, lokale Vielfalt im Hörfunk zu sichern. 
Seit dem Start der Lokalradios haben sich Rundfunktechnik, Mediennutzung und 
Regulierungsumfeld fundamental geändert. Die Pressevielfalt hat stark abge-
nommen.32 UKW ist nicht mehr unbestrittener Verbreitungsweg, Radio wird 
heute vermehrt über DAB+ und im Internet gehört.33 Die digitale Transformation 
der Medien schafft neue Konkurrenz, die Reichweiten und die Wirtschaftlichkeit 
der Sender nehmen ab. Die Sender im ZweiSäulenModell stehen vor großen 
Herausforderungen.34 Die finanzielle Situation der Lokalradios in Nordrhein 
Westfalen gestaltet sich teilweise als schwierig.35

28 Stock, Neues Privatrundfunkrecht; Ders., NordrheinWestfälisches Rundfunkrecht.
29 Im Kontext des dreißigjährigen Jubiläums des ZweiSäulenModells erschien zuletzt der 

Sammelband Kurp/Lendzian/Milbret (Hrsg.), Journalismus auf zwei Säulen. Drei Jahrzehnte 
Lokalfunk in NordrheinWestfalen, Wiesbaden 2021 mit Beiträgen aus der Publizistik.

30 Dies belegt das Zusatzprotokoll zum Medienstaatsvertrag, in dem das Thema „Lokale 
Medienvielfalt“ als wichtige Zukunftsaufgabe festgehalten wird. Auch aktuellere Studien wid-
men sich diesem Thema, etwa Ukrow/Cole, Aktive Sicherung lokaler und regionaler Vielfalt 
sowie Cornils/Dogruel/Gessinger/Schneiders, Möglichkeiten öffentlicher Förderung von Lo-
kal und Regionaljournalismus bei Wahrung der Staatsferne, 2021. Die Europäische Union 
fördert das Forschungsprojekt Local Media for Democracy, https://digitalstrategy.ec.europa.
eu/en/news/localmediademocracyprojectwillsupportlocalmediaeunewsdeserts.

31 Bauer, 30 Jahre Lokalradio in NordrheinWestfalen, der das ZweiSäulenModell als 
„Relikt des Kampfes um die Einführung privaten Rundfunks in den sechziger und siebziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts“ bezeichnet.

32 Röper, MP 2020, 331, 331; Schwarz/Dorsch, NVwZ 2022, 1329, 1332 und Rölle/Stein-
hart, DÖV 2021, 878, 885 zitieren eine Studie des BDZV, wonach bereits 2025 in ca. 40  % 
aller Städte und Gemeinden keine Tageszeitung mehr publiziert werden wird.

33 Mai/Reichow, Media Perspektiven 2021, 504, 516 werten die ARD/ZDF Massenkommu-
nikationstrends aus und stellen fest, dass Jüngere bereits mit 59  % täglich mehr als die Hälfte 
zeitversetzte Audioangebote hören und nonlineare Audionutzung weiterhin über alle Alters-
gruppen steigt.

34 Bongardt, Spannungsfeld und Herausforderungen des Lokalfunks in NordrheinWestfa-
len, S.  127; Dicks/Peltzer, Existenzielle Herausforderungen, S.  173; Landesanstalt für Medien 
NRW, Abschlussbericht des AdhocAusschuss Lokalfunk NRW, S.  2; Bauer, 30 Jahre Lokal-
radio in NordrheinWestfalen – und jetzt.

35 Landesanstalt für Medien NRW, Abschlussbericht des AdhocAusschuss Lokalfunk 
NRW, S.  2.
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Bereits im Jahr 1991 äußerte das Bundesverfassungsgericht bei der Beurtei-
lung des ZweiSäulenModells in seinem NRWUrteil Zweifel daran, ob sich 
flächendeckender lokaler Rundfunk dauerhaft über Werbung finanzieren ließe. 
Es hat dem Gesetzgeber deshalb eine qualifizierte Nachbesserungspflicht zum 
Erhalt der Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des ZweiSäulenModells 
aufgegeben.36 Aus dieser verfassungsrechtlichen Nachbesserungspflicht ergibt 
sich die Forschungsfrage dieser Arbeit.

So stellt sich vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen die Frage, ob 
der lokale Hörfunk in NordrheinWestfalen im Digitalen weiterhin durch das 
ZweiSäulenModell gewährleistet werden kann oder ob medienrechtlich ein 
Wechsel des Regulierungsmodells angezeigt ist. Als alternative Modelle werden 
in Betracht gezogen der vollständige Verzicht auf lokalen Hörfunk, die gesetz
liche Beauftragung des Westdeutschen Rundfunks mit lokalem Hörfunk sowie 
die Neugründung einer öffentlichrechtlichen Anstalt zur lokalen Berichterstat-
tung.

Zur Beantwortung dieser Frage geht die Arbeit folgenden Gang:

Der erste Teil arbeitet die Besonderheiten des ZweiSäulenModells heraus. 
Dazu werden zunächst die zentralen Regelungen des ZweiSäulenModells vor-
gestellt. Diese werden verglichen mit den beiden „Grundmodellen“ der dualen 
Rundfunkordnung, dem öffentlichrechtlichen Rundfunk und dem privaten 
Rundfunk. Zudem werden die Mediengesetze der Länder analysiert und mit dem 
ZweiSäulenModell abgeglichen. Das Kapitel schließt mit einer vertiefenden 
Darstellung von Auftrag und Struktur des ZweiSäulenModells, die sich auf die 
beiden Säulen, die Veranstaltergemeinschaft und die Betriebsgesellschaft sowie 
ihr Zusammenspiel konzentriert.

Sodann werden im zweiten Teil der Arbeit die Streitigkeiten resümiert, die es 
um die Wahl des Modells für lokalen Rundfunk in NordrheinWestfalen gab und 
ergründet, warum NordrheinWestfalen sich für das ZweiSäulenModell ent-
schied. Dazu wird der damalige Stand des Medienrechts, die bestehende Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts sowie die damaligen Entwicklungen 
der Rundfunktechnik reflektiert. Nicht außer Acht gelassen werden dürfen dabei 
die spezifischen Besonderheiten des Bundeslandes NordrheinWestfalens. Zent-
ral sind die Motive, die den Gesetzgeber geleitet haben und wie die sich gegen-
überstehenden Interessen zum Ausgleich gebracht werden sollten.

Der dritte Teil der Arbeit thematisiert die rundfunkverfassungsrechtlichen 
 Anforderungen an das ZweiSäulenModells. Zentral ist der Maßstab der Rund-

36 BVerfGE 83, 238, 329.
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funkfreiheit aus Art.  5 Abs.  1 Satz  2 GG und die Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts. Dieses hat sich im NRWUrteil 1991 mit der damaligen 
Ausgestaltung des ZweiSäulenModells befasst. Seither haben sich Auftrag und 
Struktur des ZweiSäulenModells durch gesetzgeberische Nachbesserungen 
gewandelt. Innovationen und Veränderungen im Bereich der Rundfunktechnik, 
veränderte lokale Medienmärkte mit neuen Konkurrenzlagen und neuartige me-
dienrechtliche Gefahrenlagen auch im Lokalen führen zu einem neu zu bewer-
tenden Realbereich. Nicht zuletzt hat auch das Bundesverfassungsgericht seine 
Rechtsprechung zur Rundfunkfreiheit weiterentwickelt. Dies gibt Anlass, einzel-
ne Strukturelemente des ZweiSäulenModells unter verfassungsrechtlichen As-
pekten zu prüfen. Vertiefend behandelt werden die Kriterien der Funktionsfähig-
keit und der Wirtschaftlichkeit des ZweiSäulenModells sowie die diesbezüg-
lich bestehende Dogmatik der Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers.

Im anschließenden vierten Teil der Arbeit wird das ZweiSäulenModell in der 
Praxis beleuchtet. Kurz wird die bestehende Empirie zusammengetragen. An-
hand ausgewählter Beispiele wird die Erfüllung der gesetzgeberischen Nach
besserungspflicht bis ins Jahr 2022 geprüft.

Der abschließende fünfte Teil der Arbeit thematisiert die aktuellen Herausfor-
derungen und diskutiert ihre Bewältigung. Es werden alternative Modelle für den 
lokalen Hörfunk geprüft, die für einen Modellwechsel in Frage kommen. Auf
gezeigt werden die Strukturprobleme des ZweiSäulenModells und gesetzge
berische Lösungsmöglichkeiten, die „Funktionsfähigkeit“ auch im Zeitalter der 
Netz und Plattformökonomie verfassungs und europarechtskonform zu erhal-
ten. Vorschläge werden diskutiert zur digitalterrestrischen Übertragungstechnik 
(DAB+), zur Auffindbarkeit der Programme und Inhalte des ZweiSäulenMo-
dells auf OnlinePlattformen sowie zu verfassungs und europarechtlichen Mög-
lichkeiten der Finanzierung des ZweiSäulenModells.

Nach einer medienpolitischen Stellungnahme werden die Ergebnisse der Ar-
beit abschließend zusammengefasst.





1.  Kapitel

Das Besondere des ZweiSäulenModells

A. Das ZweiSäulenModell für lokalen Hörfunk

Lokaler Hörfunk wird in NordrheinWestfalen nach dem in §§  52 ff. LMG NRW 
geregelten ZweiSäulenModell organisiert. Wesentliches und namensgebendes 
Merkmal ist die Trennung von programmlichen und wirtschaftlichtechnischen 
Aufgaben auf zwei voneinander isolierte Organisationseinheiten. Die journalis-
tischredaktionelle Säule ist die als BGBVerein organisierte Veranstalterge
mein schaft. Wirtschaftlichtechnische Aufgaben wie die Vereinnahmung der 
Werbegelder übernimmt die Betriebsgesellschaft. Dieses nordrheinwestfälische 
Organisationsmodell für lokalen Hörfunk weist eine Reihe medienrechtlicher 
Besonder heiten auf.

I. Trennung von programmlichen und wirtschaftlich-technischen 
Aspekten

1. Die zwei Säulen

Mit der Trennung von programmlichen und wirtschaftlichtechnischen Aufgaben 
auf Veranstaltergemeinschaften und Betriebsgesellschaften soll das ZweiSäu-
lenModell die Entstehung publizistischer Doppelmonopole in den Verbreitungs-
gebieten verhindern und damit dem Entstehen vorherrschender Meinungsmacht 
vorbeugen.1

Lokaler Hörfunk darf nach §  52 Abs.  1 Satz  1 LMG NRW nur von einer Ver-
anstaltergemeinschaft veranstaltet und verbreitet werden. Dies sind eingetragene 
Vereine, deren alleiniger Zweck die Veranstaltung und Verbreitung lokalen Hör-
funks nach dem ZweiSäulenModell ist, §  58a Abs.  1 und 2 LMG NRW. Die 
Mitglieder der Veranstaltergemeinschaft müssen sich plural aus örtlichen gesell-
schaftlichen Gruppen zusammensetzen, §  62 LMG NRW. Als Veranstalterin des 
Programms trägt sie hierfür die alleinige Verantwortung, §  52 Abs.  1 Satz  3 LMG 
NRW. Das LMG NRW macht weitere Vorgaben zur Struktur und schreibt die 
Organe der Veranstaltergemeinschaft und deren Rechte und Pflichten vor.

1 Begründung zum Landesrundfunkgesetz, LTNRWDrs. 10/1440, S.  57.
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Zur Durchführung ihrer gesetzlichen Aufgaben bedienen sich die Veranstalter-
gemeinschaften einer Betriebsgesellschaft, §  52 Abs.  1 Satz  1 LMG NRW. Diese 
darf auf Inhalt und Programm keinen Einfluss nehmen, §  52 Abs.  1 Satz  3 LMG 
NRW. Im ZweiSäulenModell werden den Betriebsgesellschaften drei Kern
aufgaben zugeordnet. Sie müssen die erforderlichen technischen Einrichtungen 
errichten, betreiben und finanzieren. Ihnen obliegt die unentgeltliche Verbreitung 
des lokalen Programms und die Zurverfügungstellung der erforderlichen Mittel, 
welche die Veranstaltergemeinschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.2 
Der Betriebsgesellschaft steht exklusiv das Recht zu, die Hörfunkwerbung zu 
vermarkten, §  60 Abs.  1 LMG NRW.

2. Koordination der beiden Säulen

Die Funktionsfähigkeit des ZweiSäulenModells soll durch die vertragliche und 
gesetzliche Koordination der beiden Säulen sichergestellt werden.3 Vorausset-
zung für die Zulassung zur Verbreitung lokalen Hörfunks ist eine vertragliche 
Vereinbarung zwischen Veranstaltergemeinschaft und Betriebsgesellschaft, 
§  58a Abs.  2 Satz  1 LMG NRW. Darin können grundsätzlich Vereinbarungen 
über das gemeinsame operative Vorgehen getroffen werden. Daneben gelten ge-
setzliche Rechte und Pflichten für beide Säulen, mit denen die Funktionsfähig-
keit des Modells gesichert werden soll. Betroffen ist etwa die Aufstellung des 
Stellen und Wirtschaftsplans durch die Veranstaltergemeinschaft, bei der zwin-
gende Verfahrensvorgaben (Abstimmung), Sicherungs (Zustimmung) und Aus-
gleichmechanismen (Schiedsverfahren durch die Landesanstalt für Medien 
NRW) vorgeschrieben sind, §  68 LMG NRW. Hierzu können zwar vertragliche 
Vereinbarungen getroffen werden. Daneben gelten zwingende gesetzlichen Aus-
kunftsrechte, Mitwirkungsrechte und Vetorechte im Verhältnis von Veranstalter-
gemeinschaft und Betriebsgesellschaft.

II. Gemeinwohlorientierter Auftrag

1. Programmgrundsätze

Der nordrheinwestfälische lokale Hörfunk ist dem Gemeinwohl verpflichtet, 
§  53 Abs.  1 Satz  1 LMG NRW. Zum gesetzlichen Auftrag gehört es, dass die 
 lokalen Programme und ihre programmbegleitenden Telemedien das öffentliche 
Geschehen im Verbreitungsgebiet darstellen. Daneben enthält §  53 Abs.  1 LMG 
NRW weitgehende inhaltliche Vorgaben. Die lokalen Programme müssen we-

2 Begründung zum Landesrundfunkgesetz, LTNRWDrs. 10/1440, S.  57.
3 Begründung zum Landesrundfunkgesetz, LTNRWDrs. 10/1440, S.  58.
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